
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 20.01.2014 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/656 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 29.01.2014 

Rat 06.02.2014 

 
 

 

Betreff: 4. Änderung des Bebauungsplanes "Querstraße" im Ortsteil 

Holtwick im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

Baugesetzbuch (BauGB) 

hier: Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PLBUA, 16.10.2013, TOP 8 ö.S., SV VIII/603 
Rat, 17.10.2013, TOP 11 ö.S., SV VIII/603 
PLBUA, 18.12.2013, TOP 7 ö.S., SV VIII/627 
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  ca. 600 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  IV/09.001 – Räumliche Planung  
        und Entwicklung 
Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 3, § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB 

wird die erneute öffentliche Auslegung der geänderten Planunterlagen zur 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Querstraße“ im Ortsteil Holtwick beschlossen.  
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 beschlossen, das Verfahren zur 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Querstraße“ im Ortsteil Holtwick im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) – Bebauungspläne der Innenentwicklung – 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 
 



 - 2 - 
Der geplante Standort der Glasfaserverteilerstation (POP) konnte nicht realisiert werden, 
da der angrenzende Grundstückseigentümer nicht bereit war, die für die Grenzbebauung 
notwendige Abstandsflächenbaulast zu übernehmen. Es wurde daher ein Standort festge-
legt, der keine Baulasterklärung erfordert. Dieser ist aus der der Sitzungsvorlage beige-

fügten Anlage I zu entnehmen.  
 
Der geänderte Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und Plan-

zeichnungen ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage II beigefügt. 
 

Es ist nunmehr eine erneute öffentliche Auslegung des geänderten Planentwurfes ge-
mäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 3, § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB zu 
beschließen. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Brodkorb 
Stellv. Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Lageplan mit neuem Standort der POP-Station 
Anlage II: Bebauungsplanentwurf, bestehend aus Satzungtext, Begründung und 
Planzeichnungen  
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